
Anlage zur Klage gegen primastrom GmbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 
 

zu unterlassen,  
 
im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbraucher:innen in Bezug auf die 
Jahresabrechnung von Stromlieferverträgen 
 

1. den Energieverbrauch in Zeitabschnitten abzurechnen, die ein Jahr überschreiten, 
wenn dies geschieht wie in Anlage K1, K3 und K4 abgebildet; 
 

2. für die Übermittlung der Abrechnung oder einer korrigierten Abrechnung und 
Abrechnungsinformationen in Papierform eine Printgebühr in Höhe von 3,00 Euro zu 
berechnen, wenn dies geschieht wie in Anlagen K1, K3 und K4 abgebildet; 
 

3. ein sich aus der Abrechnung ergebendes Guthaben aus zu viel gezahlten 
Abschlägen später als binnen zweier Wochen nach Erstellung der Abrechnung an 
Verbraucher:innen zu erstatten, wenn dies geschieht wie in Anlage K1 abgebildet. 

 






































































































